
Protokollauszug
aus der

Sitzung der Stadtvertretung Grevesmühlen 
vom 12.12.2016

Top 7 Haushaltsplan/Haushaltssatzung 2017 für das städtebauliche 
Sondervermögen der Stadt Grevesmühlen "Altstadt"

   
Herr Schiffner informiert, dass der Finanzausschuss ausführlich über den Haus-
halt des städtebaulichen Sondervermögens diskutiert hat. 

Herr Baetke spricht die kleinteiligen Maßnahmen an und berichtet aus dem 
Hauptausschuss, dass die Mittel für das Jahr 2017 bereits verplant sind. Er hinter-
fragt, ob die geplanten Mittel zukünftig noch ausreichen oder ist dieser positive Ef-
fekt auf die Niedrigzinsphase zurückzuführen. 

Sachverhalt: 
Gemäß den Bestimmungen der §§ 45 ff der Kommunalverfassung des Landes Meck-
lenburg-Vorpommern wurden die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das 
Jahr 2017 aufgestellt.

Haushaltsplan und Haushaltssatzung werden im Vorbericht erläutert. Außerdem lie-
gen das aktuelle Maßnahmenprogramm und der Sachstandsbericht des Sanierungs-
trägers bei.

Mit der Reform des Gemeindehaushaltsrechts haben die Kommunen nach § 64 Ab-
satz 2 auch für ihre städtebaulichen Sondervermögen zur Durchführung von städte-
baulichen Sanierungsmaßnahmen gemäß § 136 des Baugesetzbuches eine Sonder-
rechnung zu führen. Die Kommune hat nach § 45 KV M-V für Sondervermögen eine 
Haushaltssatzung und gemäß § 46 KV M-V einen Haushaltsplan zu erstellen. Hierzu 
wurde durch das Innenministerium eine Ergänzung zum Leitfaden zur Bilanzierung 
und Bewertung herausgegeben, die sich speziell auf die bilanzielle Behandlung des 
städtebaulichen Sondervermögens im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rech-
nungswesen (NKHR-MV) bezieht.

Die Gemeinde ist verpflichtet, aus der vom Sanierungsträger erstellten Zwischenab-
rechnung die Eröffnungsbilanz abzuleiten und ein doppisches Rechnungswesen zu 
entwickeln. Dem wurde mit Vorlage dieses Haushaltsplanes/dieser Haushaltssat-
zung Rechnung getragen.
    

Beschluss:   
Die Stadtvertretung beschließt  die  Haushaltssatzung  und den Haushaltsplan 2017 
für   das
Städtebauliche Sondervermögen der Stadt Grevesmühlen „Altstadt“ einschließlich 
Maßnahmenprogramm  für das Jahr 2017.
                      



Abstimmungsergebnis:   
Ja- Stimmen: 20
Nein- Stim-
men:

1

Enthaltungen: 1


